
Seite 1 von 2 
 

Checkliste « Schutzmassnahmen Covid-19 » 

Logistik und Transport 
 
 
 

Firmen 

 zwingend empfohlen  
BAG-Massnahmen 

Infos des BAG im Betrieb (Art. 19 Abs. 2 EpG) 
▪ Eine formelle Konsultation der MitarbeiterInnen zum 

Gesundheitsschutz während der Pandemie ist erfolgt (Art.48 Abs 
a. ArG) 

X  

 

▪ Die Empfehlungen des BAG und die 
Anordnungen der Behörden im Rahmen der 
ausserordentlichen Lage wurden im Betrieb 
kommuniziert 

X  

 

▪ Die Beschäftigten wurden über die vom Betrieb getroffenen 
persönlichen und arbeitsplatzbezogenen Schutzmassnahmen 
(schriftlich) informiert 

X  

 

▪ Sichtbare Plakate an den Personaleingängen wurden 
angebracht 

X  
 

▪ Die Kunden wurden über die getroffenen 
Schutzmassnahmen bei Lieferungen informiert 

 X 
 

Physische Distanz / Isolation / Quarantäne / Schutz gefährdeter Personen 
▪ Der Abstand von zwei Metern an den Arbeitsplätzen wird 

permanent eingehalten (Verbot von Menschenansammlungen 
Art.6 Abs. 4 VO2 COVID-19) 

X  

 

▪ Es arbeitet max. eine Person auf einer Fläche von 10 m2 X   

▪ Wenn es ausserordentlicherweise zu einer kurzfristigen 
Unterschreitung der Abstände kommt, sind die Arbeitnehmenden 
mit Masken und Schutzbrillen ausgerüstet 

X  

 

▪ Markierungen am Boden, welche die Abstände festlegen, wurden 
angebracht 

X  
 

▪ Verantwortliche Personen wurden eingesetzt, welche die 
Einhaltung der physischen Distanz zu allen Zeiten 
kontrollieren 

 X 
 

▪ Angepasste Massnahmen an den Arbeitsplätzen wurden 
ergriffen (Plexiglas, etc.) X  

 

▪ Der Arbeitgeber stellt sicher, dass MitarbeiterInnen mit 
Symptomen, welche von Covid-19 stammen könnten (Husten 
und/oder Fieber) nach Hause geschickt werden 

X  

 

▪ Es ist garantiert, dass MitarbeiterInnen, welche in Kontakt mit 
Covid-19-Infizierten standen, während 10 Tagen zu vollem Lohn 
zu Hause in Quarantäne bleiben 

X  

 

▪ Bei einer Covid-19 Infektion im Betrieb wird in Einbezug von 
PersonalvertreterInnen und den kantonalen Behörden 
Massnahmen bis zur zeitweiligen Einstellung des Betriebes bzw. 
der betroffenen Abteilung getroffen 

X  

 

▪ Es sind Massnahmen getroffen, um den direkten Kontakt mit 
Kunden zu vermeiden (speziell bei Lieferungen) X  

 

Persönliche Ausrüstung / persönlicher Gesundheitsschutz 
(Hygiene gemäss Art. 6 Abs. 4 COVID-19-Verordnung 2) 
▪ Möglichkeit, sich regelmässig die Hände zu waschen, ist gegeben X   

▪ Händedesinfektionsmittel steht zur Verfügung (min. 62%). X   
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▪ Individuelle Desinfektionsmittel stehen insbesondere Chauffeuren 
zur Verfügung X  

 

▪ Ausreichend Flächendesinfektionsmittel mit Alkoholgehalt über 
62% steht zur Verfügung X  

 

▪ Ausreichend Handschuhe stehen zur Verfügung X   

▪ Ausreichend Atemschutzmasken stehen zur Verfügung  X  

▪ Die sanitären Anlagen werden mindestens täglich 
gründlich gereinigt X  

 

▪ Der Arbeitsplatz wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
(mit Mittel über 62% Alkoholgehalt). X  

 

▪ Arbeitsmittel (Hubwagen, Führerhaus, Lenkrad, 
Arbeitsflächen, Tastaturen, etc.) werden regelmässig 
desinfiziert 

X  

 

▪ Arbeitsmittel werden nicht mit anderen Personen geteilt. Im 
Ausnahmefall wird jedes Mal vorher gut desinfiziert X  

 

Umgang mit speziell gefährdeten Personen im Betrieb 

▪ Die Beschäftigten wurden schriftlich informiert, dass sich 
besonders gefährdete Personen (Krebs, Bluthochdruck, 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische 
Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und Therapien, 
die das Immunsystem schwächen) beim Arbeitgeber 
melden sollen 

X  

 

▪ Homeoffice für speziell gefährdete Personen wurde 
eingeführt X  

 

▪ Wenn Home-Office nicht möglich ist, wurde der/die 
Arbeitnehmende informiert, dass er das Recht hat bei vollem 
Lohn zu Hause zu bleiben (Art. 10c Abs. 6 VO2 Covid-19) 

X  
 

▪ Falls der/die Arbeitnehmende explizit sein Einverständnis 
gegeben hat, werden in Mitsprache mit ihm/ihr spezielle 
und individuelle Schutzmassnahmen getroffen und 
schriftlich vereinbart. Diese müssen der bewährten STOP-
Vorgehensweise im Bereich ASGS entsprechen. 

X  

 

Personalverwaltung 

▪ Mitteilung an alle Mitarbeitenden, dass das Arztzeugnis 
erst nach 5-10 Tagen (je nach Kanton) eingefordert wird X  

 

Weitere Massnahmen 

▪ Die Selbstquarantäne im Fall von erkrankten Angehörigen 
wurde gefördert X  

 

▪ Es wurde eine Person im Betrieb bestimmt, an die sich 
Arbeitnehmende zum Thema „Vorgehen im Rahmen der 
Covid-19-Massnahmen“ wenden können 

 X 
 

Massnahmen Lohschutz / Arbeitsrecht 

Personalverwaltung (gemäss FAQ pandemia) 
▪ Betriebsferien können nur mit einer Vorankündigungsfrist von 

mindestens 3 Monaten verordnet werden X  
 

▪ Gesuch für Kurzarbeit wird gemacht X   

Räumlichkeiten 

▪ Angemessene Räumlichkeiten für die soziale Distanz sind 
vorhanden (inkl. Pausenräume, max. 1 Person/10m2)  X 

 

Lohnschutz 

▪ Löhne sind gemäss Art. 324 OR gesichert, in 
Übereinstimmung mit der Skala BE, BS oder ZH für alle 
Personen mit zwingenden familiären Verpflichtungen 
(erkrankte Kinder oder Kinder ohne Betreuungslösung) 

X  

 


